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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1316/84 DER KOMMISSION
vom 11 . Mai 1984

zur Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 900/84 zur Festsetzung der
Währungsausgleichsbeträge und bestimmter für ihre Anwendung erforderlicher

Koeffizienten und Umrechnungskurse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 974/71 des
Rates vom 12. Mai 1971 über bestimmte konjunktur
politische Maßnahmen, die in der Landwirtschaft im
Anschluß an die vorübergehende Erweiterung der
Bandbreiten der Währungen einiger Mitgliedstaaten zu
treffen sind ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1004/84 (2), insbesondere auf Artikel 3 ,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1223/83 des
Rates vom 20 . Mai 1983 über die in der Landwirtschaft
anzuwendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 855/84 (4),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 855/84 des
Rates vom 31 . März 1984 über die Berechnung und
den Abbau von Währungsausgleichsbeträgen für
bestimmte Agrarerzeugnisse , insbesondere auf Arti
kel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Durch die Verordnung (EWG) Nr. 1121 /84 der
Kommission (5), wurde die Verordnung (EWG) Nr.

900/84 (6) hinsichtlich der Koeffizienten für bestimmte
im voraus festgesetzte Währungsausgleichsbeträge für
Zucker geändert .

Die mit der Verordnung (EWG) Nr. 974/71 einge
führten Währungsausgleichsbeträge wurden durch die
Verordnung (EWG) Nr. 900/84 der Kommission,
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1 242/84 Q, festgesetzt . Eine Uberprüfung hat gezeigt,
daß die Verordnung (EWG) Nr. 900/84 einen Fehler
enthält ; die betreffende Verordnung ist deshalb zu
ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Anhang V zur Verordnung (EWG) Nr. 900/84
wird durch den Anhang der vorliegenden Verordnung
ersetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12 . Mai 1984 in Kraft.

Sie gilt ab 10 . Mai 1984.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 11 . Mai 1984

Für die Kommission

Poul DALSAGER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG V

ZUCKERSEKTOR

Berichtigungen nach Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 855/84 zu den im Rahmen der
Ergänzungsdauerausschreibungen gemäß den Verordnungen (EWG) Nr. 1881/83 und
(EWG) Nr. 1883/83 im voraus festgesetzten Ausfuhrerstattungen und Währungsausgleichs

beträgen ab 10 . Mai 1984

Mitgliedstaaten
Berichtigungskoeffizienten

für die im voraus festgesetzten
Währungsausgleichsbeträge

Währungskoeffizienten
für die Ausfuhrerstattungen

Deutschland 0,693878 0,932
Niederlande 0,448276 0,974
Vereinigtes Königreich 0,256410 0,990
Dänemark 0 1,022
BLWU 0 1,034
Irland 0 1,034
Italien 0 1,068
Frankreich 0,480910 1,080
Griechenland 0 1,172"


